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Einleitung 

„Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff  vom 
Recht." So lautet ein Spottwort Kants, das unverändert Geltung be-
sitzt.1 Von einer solchen Definition ist zu fordern,  daß sie alle wesent-
lichen, das Recht kennzeichnenden und von anderen sozialen Erschei-
nungen unterscheidenden Merkmalen einzubeziehen vermag.2 Entspre-
chende Versuche sind bisher zumeist daran gescheitert, daß jeweils nur 
einzelne Aspekte des Rechts betrachtet wurden, andere wesentliche 
Eigenschaften aber unberücksichtigt blieben. Die Schwierigkeiten lie-
gen darin begründet, daß das Recht ein vielschichtiges soziales Phäno-
men ist, dessen wissenschaftliche Untersuchung unter den verschieden-
sten Gesichtspunkten nützlich und fruchtbar  ist.3 Mi t einiger Berechti-
gung kann daher die Frage gestellt werden, ob die Erstellung eines 
einheitlichen, umfassenden Rechtsbegriffs  überhaupt möglich ist. Dabei 
ist dieses Anliegen nicht nur von theoretischem Interesse. Denn die 
Frage nach dem Wesen des Rechts stellt sich nicht nur dem Rechts-
theoretiker, sondern auch dem Rechtspolitiker und dem Rechtsan-
wender. 

Der Rechtspolitiker hat eine Konzeption für ein bestimmtes Gesetzes-
vorhaben zu entwerfen; eine Aufgabe, die nur angemessen zu bewäl-
tigen ist, wenn sich die entworfenen Normen in das vorhandene, abge-
stimmte und geordnete System rechtlicher Regelungen einfügen lassen. 
Das setzt voraus, daß die dem vorhandenen System zugrunde liegende 
Rechtskonzeption beachtet wird, d. h. die alle Rechtsnormen zu einem 
System verbindenden Merkmale erkannt werden.4 Der Rechtsanwender 

1 Das w i r d eindrucksvoll durch einen Sammelband dokumentiert, i n dem 
23 Beiträge zu diesem Thema zusammengefaßt sind, vgl. W. Maihof  er  (Hrsg.), 
Begriff  und Wesen des Rechts, Darmstadt 1973. 

2 Vgl. dazu K.  Engisch,  Au f der Suche nach der Gerechtigkeit, München 
1971, S. 17 f.; R. Zippelius,  Rechtsphilosophie, München 1982, S. 1. 

3 I n methodologischer Hinsicht w i r d diese Vielschichtigkeit durch das Vor-
handensein verschiedener Zweigwissenschaften zur Rechtswissenschaft do-
kumentiert. Zur Abgrenzung zwischen Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und 
Rechtssoziologie, vgl. R. Dreier,  Recht — Moral — Ideologie, Frankfur t /M. 
1981, S. 17 ff.;  zur erforderlichen  Reintegration der einzelnen Wissenschafts-
disziplinen W. Krawietz,  Juristische Entscheidung und wissenschaftliche Er-
kenntnis. Eine Untersuchung zum Verhältnis von dogmatischer Rechtswissen-
schaft und rechtswissenschaftlicher  Grundlagenforschung,  Wien/New York 
1978. 

4 Vgl. V. Petev,  Zum Begriff  des Rechts in bürgerlicher und marxistischer 
Sicht, Rechtstheorie 1976, S. 53—58, 53. 
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hat den Inhalt einzelner vorhandener Rechtsnormen durch deren Aus-
legung zu ermitteln. 

Auch eine solche erkenntnistheoretische Aufgabe hat vor dem Hin-
tergrund der der konkreten Rechtsnorm zugrunde liegenden Rechts-
konzeption zu erfolgen. Anderenfalls stünde die Bestimmung des Ge-
halts der Rechtsnormen, insbesondere bei der Verwendung von Gene-
ralklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen,  deren Sinngehalt sich 
nicht aus dem Wortlaut der Normen schließen läßt, im Belieben des be-
treffenden  Rechtsanwenders. 

In Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Begriffs-
bestimmung verdient es besonderes Interesse, wenn eine soziale Epoche 
ihr Rechtsverständnis in einer der erhobenen Forderung nach Allseitig-
keit entsprechenden Weise neu zu begründen sucht. Der marxistisch-
sozialistische Rechtsbegriff,  der gegenwärtig die Grundlage der rechts-
theoretischen Diskussion in den osteuropäischen Staaten bildet, erhebt 
den Anspruch, dieses Allseitigkeitspostulat zu erfüllen. 5 

Es ist das Ziel der folgenden Untersuchung — ausgehend von den 
maßgeblichen rechtstheoretischen Werken in der UdSSR und der DDRÖ 

— die für den sozialistischen Rechtsbegriff  aufgeführten  Merkmale 
einer kritischen Analyse zu unterziehen. Die Zugrundelegung dieser 
Werke erscheint angesichts ihres offiziellen  Charakters, den sie durch 
das für die genannten Staaten repräsentative Verfasserkollektiv  und 
die Herausgeberinstitution erfahren  haben, gerechtfertigt.  Zudem han-
delt es sich um Lehrbücher, die als allgemein anerkanntes Lehrgut an-
zusehen sind. 

Voraussetzung für eine sinnvolle Kr i t i k des marxistisch-sozialisti-
schen Rechtsbegriffs  ist die Analyse seiner theoretischen Grundlagen.7 

5 Grundlegend dazu ist eine Äußerung Lenins: „Um einen Gegenstand 
wi rk l i ch zu erkennen, muß man alle seine Seiten, alle Zusammenhänge und 
,Vermittlungen' erfassen und erforschen.  Wi r werden das niemals vollständig 
erreichen, die Forderung der Al lsei t igkeit w i rd uns aber vor Fehlern und vor 
Erstarrung bewahren." Vgl. W. I. Lenin,  zit iert bei R. Dreier  (Anm. 3), S. 245. 
Vgl. auch A.Büllesbach,  Systemtheoretische Ansätze und ihre K r i t i k , in: 
A. Kaufmann / W. Hassemer (Hrsg.), Einführung in die Rechtsphilosophie und 
Rechtstheorie der Gegenwart, 3. Auf l . Heidelberg/Karlsruhe 1981, S. 235 ff. 

0 Vgl. Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie, Lehrbuch, hrsg. 
vom Inst i tut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, 3. Auf l . Ber l in (Ost) 1980 (im folgenden durch-
gehend zit iert als MLSR);  Marxistisch-leninistische allgemeine Theorie des 
Staates und des Rechts, Bd. I , Grundlegende Inst i tute und Begriffe,  dt. Ausg. 
der im Jahre 1970 erschienenen russischen Originalausgabe, Ber l in (Ost) 1974 
(im folgenden durchgehend zit iert als AllThSR  I); Marxistisch-leninistische 
allgemeine Theorie des Staates und des Rechts, Bd. IV, Das sozialistische 
Recht, dt. Ausg. der i m Jahre 1973 erschienenen russischen Originalausgabe, 
Ber l in (Ost) 1976 (im folgenden durchgehend zit iert als AllThSR  IV). 

7 Vgl. schon S. Mampel,  Die Auffassung  des dialektischen und historischen 
Materialismus vom Recht, ROW 1960, S. 53—59, 59. Eine weitere Möglichkeit, 
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Mit diesem Ziel folgt der Aufbau der Untersuchung der üblichen Un-
terscheidung zwischen formalen und inhaltlichen Begriffselementen. 8 

Unter formalen Elementen sind diejenigen zu verstehen, die das Recht 
in seiner logischen Struktur zu erfassen suchen, wie Normativität, Ver-
bindlichkeit, Positivität, Zwangscharakter. Die inhaltlichen Elemente 
sind diejenigen, die den allgemeinen sozialen Gehalt des Rechts aus-
machen, wie Interessen und Wertvorstellungen relevanter sozialer 
Gruppen. Vorangestellt w i rd der Untersuchung ein Überblick über die 
geschichtliche Entwicklung des marxistisch-sozialistischen Rechtsbe-
griffs. 

In methodologischer Hinsicht sind — wie allgemein in der Ostrechts-
forschung 9 — bestimmte Grundregeln zu beachten: 

1. Die Untersuchung berücksichtigt, daß sich die Wissenschaftssprache 
in den osteuropäischen Staaten grundlegend von derjenigen in west-
europäischen Staaten unterscheidet. Auch wo dieselben Begriffe  ver-
wendet werden, bedeuten sie häufig nicht dasselbe.10 

2. Die Untersuchung beschränkt sich auf eine kritische Stellungnahme 
zu der Rechtsauffassung,  wie sie in der UdSSR und der DDR ver-
treten wird. Sie berücksichtigt nicht die Spezifika anderer sozialisti-
scher Staaten — etwa Jugoslawiens. Rechtstheoretische Werke aus 
anderen sozialistischen Staaten wurden nur insoweit herangezogen, 
als sie auch für die in der UdSSR und der DDR vertretene Auffas-
sung repräsentativ sind. 

nämlich den Rechtsbegriff  daraufhin zu überprüfen,  ob er ein adäquates Ab-
b i ld der geschriebenen oder verwirk l ichten Rechtsordnung darstellt, ist 
weniger erfolgversprechend,  da sich eine solche Untersuchung jeweils nur 
auf Teilbereiche der Rechtsordnung beziehen könnte. Bei aufgedeckten 
Widersprüchen zwischen Anspruch und Wirk l ichkei t könnte vom sozialisti-
schen Standpunkt aus zudem mi t dem Hinweis auf das Vorhandensein eines 
dialektischen, d. h. i m Gang der geschichtlichen Entwicklung begründeten 
Widerspruchs entgegnet werden. 

8 Hierzu V. Petev  (Anm. 4), S. 55. 
9 Vgl. D. Frenzke,  Was ist „sozialistisches" Recht? OER 1977, S. 55—79. 
1 0 Ζ. B. führt  die Parteil ichkeit der Rechtsnormen im sozialistischen Rechts-

system dazu, daß unter der Unabhängigkeit des Richters etwas anderes zu 
verstehen ist als nach westlich-demokratischer Auffassung,  vgl. dazu S. Mam-
pel  (Anm. 7), S. 58. 


